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Abrechnung der Verbrauchsabrechnungen  

für Wasser/Abwasser 

Sehr geehrte(r) Gebührenschuldner(in), 

Ihnen werden die Abrechnung für die Wasser- und Abwas-

sergebühren des Jahres 2024 mit der Fälligkeit vom 

05.12.2024 zugestellt. 

Es ergehen insoweit für die Abschlagszahlungen des 

Jahres 2025 künftig keine weiteren Aufforderungen 

und Bescheide, sodass Sie sich selbst die entsprechen-

den Fälligkeitstermine vormerken müssen. 

Bei den Abbuchern erfolgt die jeweilige Abbuchung auto-

matisch durch die Gemeindekasse und die Nichtabbuchern 

müssen die Fälligkeitstermine (15.05./15.08./15.11.) be-

achten. 

Um evtl. Mahnungen und Nebenkosten zu vermeiden wäre 

es sinnvoll, wenn weitere Abbuchungsermächtigungen ge-

genüber der Gemeinde erteilt werden würden. 

Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Ihre Gemeindeverwaltung 

 

VOLKSTRAUERTAG 2024 
Ein herzliches Dankeschön an den Musikverein 

und dem Liederkranz Zimmern u.d.B., sowie  
allen anderen Mitwirkenden, die die diesjährige 

Gedenkfeier mitgestaltet haben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frostgefahr für Wasseruhren und Wasserleitungen 

Um böse Überraschungen und Wasserschäden zu vermei-

den, sollten 

-gefährdete Wasserleitungen rechtzeitig mit geeignetem 

  Material isoliert werden. 

-Vorhandene Gartenzapfstellen abgestellt und Leitungen 

  entleert werden. 

Durch Frost unbrauchbar gewordene Wasseruhren muss 

die Gemeinde dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung 

stellen. 

Vorbeugemaßnahmen ersparen Ihnen möglichen Ärger 

und Kosten! 

 

Winterdienst im Bereich der Kirchtreppe, des 

Schrofenwegs sowie des Fußwegs zur Brühlstraße 

Bei diesen Wegen handelt es sich um sog. Abkürzungs-

wege. Dies bedeutet, dass die Gemeinde nicht verpflichtet 

ist, diese im Winter zu räumen und zu streuen, da der Fuß-

gänger andere Wege benützen kann. Da bei extremen Situ-

ationen im Winter es für die Bauhofmitarbeiter nicht mög-

lich ist, diese Wege frühzeitig zu räumen und zu streuen, 

haben wir entsprechende Schilder angebracht, da bei 

Nichtdurchführung des Winterdienstes der Fußgänger 

dann andere Wege zu benützen hat. Sofern ein Fußgänger 

diese Wege begeht, obwohl auf diesen kein Winterdienst 

durchgeführt wurde, kann sich ein Fußgänger bei einem 

Unfall versicherungsrechtlich nicht an die Gemeinde wen-

den. 

Die Gemeinde wird weiterhin im Rahmen ihrer Möglich-

keiten den Winterdienst auf diesen Wegen vornehmen. 

Sieber, Bürgermeister 

 

Räum- und Streupflicht  

Aufgrund der winterlichen Jahreszeit, weisen wir auf die 

geltenden Regelungen in der Streu- und Räumpflichtsat-

zung hin. Alle Eigentümer und Besitzer (z.B. Mieter, Päch-

ter) von Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von 

dieser eine Zufahrt oder einen Zugang haben, sind zum 

Räumen und Streuen verpflichtet. 

Innerhalb geschlossener Ortschaften sind Gehwege min-

destens auf eine Breite von 1,25 m zu räumen. Falls beid-

seitig keine Gehwege vorhanden sind, sind entsprechende 

Flächen in einer Breite von 1,25 m am Fahrbahnrand zu 

räumen und streuen. Der geräumte Schnee und das auftau-

ende Eis sind auf dem verbleibenden Teil des Gehweges, 

bzw. soweit der Platz dazu nicht ausreicht, am Rande der 

Fahrbahn anzuhäufen. Das Verbringen des Schnees auf die 

 

Amtliches 

http://www.zimmern-udb.de/
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Fahrbahn ist nicht zulässig. Außerdem ist darauf zu achten, 

dass Einlaufschächte frei bleiben. 

Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und fei-

ertags bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 

diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte 

auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu 

räumen und zu streuen. Diese Pflicht endet um 21.00 Uhr. 

Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, 

Splitt oder Asche zu verwenden. Die Verwendung von auf-

tauenden Streumitteln (Streusalz) soll nur eingeschränkt 

verwendet werden. Salz soll nur verwendet werden, wenn 

überfrierende Nässe (Eisregen) oder Eisglätte nicht ander-

weitig beseitigt werden kann. 

Wer seiner Räum- und Streupflicht nicht im notwendigen 

Umfang nachkommt, handelt nicht nur ordnungswidrig, 

sondern ist im Falle eines Unfalls auch schadensersatz-

pflichtig. 

Der nächste Winter kommt 

Der gemeindliche Bauhof ist stets bemüht, die Straßen im 

Winter zu räumen und zu streuen. 

Ein großes Hindernis sind hierbei Fahrzeuge, die insbeson-

dere in engen Straßen, am Straßenrand abgestellt werden. 

Wir bitten deshalb, sofern möglich, Fahrzeuge nicht am 

Straßenrand abzustellen 

Vielen Dank. 

 

 

Kurzbericht Gemeinderatssitzung Zimmern unter der 

Burg vom 12.11.2024 

Zu Beginn der Sitzung wurde der Wald Betriebsplan 2025 

beraten, dazu waren Vertreter des Forstamtes mit Leiter 

Herr Beck und Herr Revierleiter Kneer anwesend. 

In einer Präsentation stellte Herr Gottschling die Zahlen 

und die Entwicklung des Gemeindewaldes Zimmern vor. 

Der geplante Holzeinschlag von 1027 Fm war bereits er-

reicht und hatte sich Stand heute auf 1351 Fm erhöht. 

Grund für den erhöhten Holzeinschlag war u.a. ein feuch-

tes Frühjahr, ausreichende Niederschläge über den Som-

mer und somit ein reges Borkenkäfergeschehen.  

Der Gemeindewald Zimmern umfasst eine Fläche von ca. 

100 Hektar Holzbodenfläche die Erträge aus dem Holzver-

kauf lagen bei 58.900€. Für den Forstbetriebsplan 2025 

wird ein Holzeinschlag von 1000 Fm und eine geplante 

Jungbestandspflege von 1,6 ha sowie 4,9 ha Schlagpflege 

anvisiert Der Gemeinderat stimmte der Sitzungsvorlage 

und den Berichten zu und beschloss somit den Betriebsplan 

2025  

Herr Kempka vom Büro Fritz und Grossmann berichtete 

über die Änderungen zur 2. Fortschreibung im Flächennut-

zungsplan bei der Gemeinde Zimmern. Die Flächennut-

zungsplanung beinhaltet einen Bodennutzungskonzept, die 

Art der Bodennutzung, vorbereitende Funktionen zur Dar-

stellung des Bestandes und der zukünftigen Entwicklung. 

Die Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans sieht 

Neuausweisungen und Änderungen in verschiedenen Bau-

flächen für Gewerbe und Wohnen, sowie Sonderbauflä-

chen für PV-Anlagen vor. Insgesamt erfolgen bei der Ge-

meinde Zimmern unter der Burg 8 Änderungen davon 4 

Neuausweisungen eine nachrichtliche Übernahme und 3 

Korrekturen. Nach einer intensiven Aussprache wurde der 

2. Fortschreibung des Flächennutzungsplans für die Ge-

meinde Zimmern unter der Burg zugestimmt  

Die Anpassung der Feuerwehrentschädigungssatzung 

wurde im Zollernalbkreis einheitlich vereinbart Der Ge-

meinderat folgte der Empfehlung des Feuerwehrverbandes 

und stimmte dem ebenfalls zu. Demnach wird die Entschä-

digung von derzeit 14€ auf 16€ je Einsatzstunde zum 

01.01.2025 erhöht. Eine weitere Erhöhung erfolgt zum 

01.01.2027 auf 17€ je Einsatzstunde. 

Da Notfallsituationen mit Unwetter und Starkregen in den 

letzten Jahren immer mehr zunehmen und bei einem flä-

chendeckenden Stromausfall das Feuerwehrhaus in Zim-

mern unter der Burg als Versorgungs- und Kommunikati-

onsbasis einrichten zu können stellte die Feuerwehr den 

Antrag auf die Beschaffung eines Notstromaggregates. 

Dieser Beschaffung wurde ebenfalls einstimmig zuge-

stimmt  

Bürgermeister Sieber berichtete im Anschluss über die 

Kick Off Veranstaltung und Durchführung sowie Umset-

zung der neuen Homepage für die Gemeinde durch die 

Firma Hirsch und Wölfl aus Vellberg. Diese hatte zu einer 

Auftaktveranstaltung eingeladen und stellte hierbei erste 

Entwürfe und Design vor. 

Unter Bekanntgaben Anfragen und Sonstiges erfolgte ein 

Rückblick zur Bachputzete 2024. Ebenfalls wurde ein 

Sachstandsbericht zum Umbau der Heizungsanlage im 

Bürgerhaus mit entsprechenden Mängelbericht dem Gre-

mium vorgestellt.  

Die im Frühjahr 2023 beschlossene Friedhofssatzung 

wurde vom Kommunalamt mit einem Prüfbericht versehen 

und erfordert weitere Umsetzungen und Änderungen.  

Einladung 

zur Verbandsversammlung des 

Gemeindeverwaltungsverbandes 

Oberes Schlichemtal 

am Donnerstag, 28. November 2024 

um 18.00 Uhr 

im Florianstüble  

Brühlstr. 1, 72361 Hausen am Tann 

 

Tagesordnung 

- öffentlich - 

1. Bekanntgabe in der Verbandsversammlung 

nichtöffentlich gefasster Beschlüsse und 

Bekanntgabe im Verwaltungsrat und den 

beschließenden Ausschüssen gefasster Beschlüsse 

2. Festlegung des künftigen Heizsystems für den 

Schul- und Sportcampus Schömberg 

3. Sanierung Verbandsgebäude – Festlegung des de-

taillierten Sanierungsumfanges 

4. Flächennutzungsplanung im Verband – 2. Fort-

schreibung Flächennutzungsplan, Beratung des 

Vorentwurfs 

5. Wahl der Mitglieder für den beschließenden  

Ausschuss der Werkrealschule 

6. Wahl der Mitglieder für den beschließenden  

Ausschuss Abwasserbeseitigung 

7. Erweiterung der PV-Anlage der Kläranlage  

Schömberg  

8. Haushaltsplan 2025 

9. Verschiedenes und Anfragen 

 

Die gesamte Einwohnerschaft des Verbandsgebietes 

ist hierzu recht herzlich eingeladen. 

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 

 

gez. Anton Müller 

Verbandsvorsitzender 
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Es folgten Berichte vom Verwaltungsrat des Zweckver-

bandes Wasserversorgung Oberer Neckar sowie auch aus 

der Verwaltungsratssitzung des Gemeindeverwaltungsver-

bandes Oberes Schlichemtal. Bei der Verwaltung sind Be-

denken und Hinweise auf freilaufende Hunde im Bereich 

der Gemarkung Zimmern eingegangen. Da die 

Leinenpflicht innerhalb von Baden-Württemberg nicht fest 

geregelt ist bzw. nur in bestimmten Bereichen vorsieht ist 

der Handlungsspielraum für die Gemeinde sehr be-

schränkt. 
Walter Sieber, Bürgermeister 

 

 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 des Abwasserzweckverbandes  

„Unteres Schlichemtal“ 
 

I. Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2025 

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 79 ff. 

der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 24.09.2024 die 

folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen      EURO 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 805.500 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 805.500 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen      EURO 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 661.000 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 661.000 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts Saldo aus 2.1 und 

2.2) von 

0 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 785.000 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 785.000 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investi-

tionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 

2.6) von 

0 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzier-

ungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des  

Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

0 
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Abwasserzweckverband Unteres Schlichemtal  

Haushaltsjahr 2025 

 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf         0 EUR 

 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird fest-

gesetzt auf            0 EUR 

 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf         50.000 EUR 

 

§ 5 Verbandsumlagen 

Die Verbandsumlagen werden festgesetzt: 

1. für die Betriebskostenumlage auf       660.000 EUR 

2. für die Tilgungsumlage auf     0 EUR 

3. für die Zinsumlage auf      0 EUR 

4. für die Abschreibungsumlage auf     0 EUR 

5. für die Investitionskostenumlage auf      678.000 EUR 

 

§ 6 Weitere Bestimmungen 

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die von der Verbandsversammlung beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO 

der Rechtsaufsichtsbehörde am 10.10.2024 vorgelegt. 

 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.11.2024 bis 06.12.2024 im Rathaus Dietingen öffentlich aus. 

 

Dietingen, den 24.09.2024 

 

gez. Frank Scholz  

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Zollernalb-

kreis lädt alle interessierten Landwirtinnen und Landwirte 

am 04.12.2024 um 19 Uhr in das Gasthaus Krone in 

Albstadt-Lautlingen, zur Vortragsveranstaltung „Milch-

markt & Wirtschaftlichkeit“ ein.  

Herr Jörg Schmid vom Landwirtschaftsamt wird die Teil-

nehmenden über wirtschaftliche Betrachtungen zur Land-

wirtschaft informieren.  

Herr Richard Riester von der Landesanstalt für Ernährung 

und Landwirtschaft (LEL) in Schwäbisch Gmünd, wird in 

seinem Vortrag über die aktuellen Entwicklungen auf dem 

Milchmarkt berichten.  

Für eine bessere Planung bitten wir um Anmeldung unter:  

landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de  

 

TAG DER OFFENEN ENERGIEBERATUNG IN 

BALINGEN 

Die Energieagentur Zollernalb lädt alle Interessierten 

herzlich zum offenen Energieberatungstag am 3. 

Dezember von 9 bis 17 Uhr in ihre Räumlichkeiten in 

die Bahnhofstraße 22, Balingen ein. 

Dieser Beratungstag ermöglicht es, kostenlos und ohne 

Anmeldung mit dem Team der Energieagentur ins Ge-

spräch zu kommen und unabhängige Informationen rund 

um das Thema Energiesparen und Gebäudesanierung zu 

erhalten. Egal ob Hausbesitzer oder Mieter - die Expert:in-

nen stehen mit Rat und Tat zur Seite und beantworten Fra-

gen zur energetischen Sanierung von Gebäuden, zur Nut-

zung erneuerbarer Energien oder zu Fördermöglichkeiten. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch! 

 

An alle Haushalte im Zollernalbkreis: Abfallkalender 

für 2025 wird verteilt  

Der Abfallkalender für das Jahr 2025 liegt vor. Verteilt 

wird die praktische Übersicht zwischen dem 25. November 

und dem 7. Dezember 2024 von der Deutschen Post an alle 

Haushalte im Zollernalbkreis.  

Die Verteilung findet in teiladressierter Form statt. Das be-

deutet, dass auf jedem Kalender die Adresse mit Ort, 

Straße und Hausnummer aufgedruckt ist. Damit soll ver-

mieden werden, dass Briefkästen übersehen oder falsche 

Abfallkalenderversionen verteilt werden. 

Wer dennoch keinen Kalender erhalten hat, kann sich ab 

dem 9. Dezember 2024 beim Landratsamt unter den 

Informationen anderer 

Ämter 

 

mailto:landwirtschaftsamt@zollernalbkreis.de
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Rufnummern 07433/92-1371, -1381, -1382 oder -1321 

melden. Im neuen Jahr sind die Abfallkalender zudem bei 

den Stadt- und Gemeindeverwaltungen erhältlich. 

Ab Mitte Dezember ist der elektronische Abfallkalender 

2025 auf der Homepage des Landratsamtes unter 

www.zollernalbkreis.de online einseh- und abrufbar. Die 

Abfuhrtermine kann man sich auf den persönlichen Kalen-

der übertragen. In der App „ABFALL ZAK“, die mit 

Smartphone und Tablet genutzt werden kann, sind die Ab-

fuhrtermine für 2025 ebenfalls ab Mitte Dezember verfüg-

bar. 

 

 
 

 

 

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 

Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten: 

Kostenfreie Rufnummer 

Ärztlichen Bereitschaftsdienst 116 117 

Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienstpraxen sind an 

den Wochenenden und Feiertagen am Krankenhaus 

Albstadt von 10:00 Uhr-18.00 Uhr, am Krankenhaus 

Balingen von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  

Mobile Patienten können jederzeit ohne Anmeldung dort-

hin kommen (auch in der Nacht). Patienten, die aus 

Krankheitsgründen nicht in der Lage sind, die Bereit-

schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, werden über die 116 

117 an den Fahrdienst vermittelt, der sie dann zu Hause 

aufsucht. 

Balingen (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Balingen, Tübinger Straße 30, 

72336 Balingen  Sa, So und FT 10-20 Uhr 

Albstadt (Allgemeiner Notfalldienst) 

Zollernalbklinikum Albstadt, Friedrichstraße 39 

72458 Albstadt  Sa, So und FT 10-18 Uhr 

Wichtige Rufnummern für den Kindern- und Jugend-

ärztlichen Bereitschaftsdienst: 

Kinder- und jugendärztliche Bereitschaftsdienst 

Kindernotfallsprechstunde in allgemeinen Notfallpraxis 

Albstadt sonntags 10-13 Uhr und 14-18 Uhr 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Reutlingen, 

Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 9-13 Uhr u. 15-19 Uhr 

Tel. 116117 

Kinder- und Jugendärztliche Notfallpraxis Tübingen, 

Hoppe-Seyler-Str. 1 72076 Tübingen 

Samstags, Sonn- und Feiertags: 10.00-18.00 Uhr 

    Tel. 116117 

Notruf (Feuerwehr/Notruf/Notfall):                 112 

Krankentransport               19 222 

Notdienst Augenarzt:                       116117 

Notdienst Gyn./Geburtshilfe BL:               07433/9092-0 

Notdienst Kinderarzt:                        116117 

Notdienst Hals-/Nasen-/Ohrenarzt:                         116117 

Notdienst Zahnarzt:              01801/116 116 

Giftnotrufzentrale Freiburg ………….0761/19240 

Bereitschaftsdienst Stadtapotheke Schömberg 

Telefon: (07427) 94750. 

Öffnungszeiten  

Mo. Di. Do. Fr.,  8.°° - 12.30 Uhr und 14.°° - 19.30 Uhr 

Mi.,                     8.°° - 12.30 Uhr, 14.00 - 18.30 Uhr 

Sa.,                      8.°° - 12.30 Uhr 

Notdienst: Außerhalb unserer Öffnungszeiten gilt der 

Balinger Notdienstplan 

Telefonseelsorge Neckar-Alb: 

Tag und Nacht erreichbar unter Tel.: 0800/1110111 

 

 

 

 

Garagenflohmarkt:  

Am Samstag, den 23.11.2024 um 10.00 Uhr; Brühlstraße 9 

(hauptsächlich Spielzeug und Kinderbücher) 

 

 
 Die Fachberatung Kindertagespflege feiert ihr 20-jäh-

riges Bestehen mit einer Kinoreihe zu Erziehungsthe-

men.  

Vor 20 Jahren, genauer gesagt am 1. Juli 2004, beauftragte 

das Landratsamt des Zollernalbkreises den Jugendförder-

verein Zollernalbkreis e.V. mit dem Aufbau einer Fachbe-

ratung für die Kindertagespflege. Seither hat die Fachbera-

tung eine zentrale Rolle im Zollernalbkreis übernommen 

und sich als unverzichtbare Anlaufstelle für Tagesmütter 

und Tagesväter, Eltern und Kinder etabliert. Ihre Aufgaben 

umfassen die Beratung und Begleitung von Tagesmüttern 

und Tages-vätern im Alltag, die Grundqualifizierung 

neuer, sowie die Fortbildung bereits tätiger Kindertages-

pflegepersonen und, nicht zu vergessen, die Unterstützung 

von Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Betreu-

ungsplatz in der familiennahen Kindertagespflege. Anläss-

lich dieses 20-jährigen Jubiläums zeigen wir in Koope-

ration mit dem BALI-Kino-Palast in Balingen einen wei-

teren spannenden Dokumentarfilm von Domenik 

Schuster: „Liebe, Wut & Milchzähne“ am Montag, 

Verschiedenes 

Bereitschaftsdienste 

http://www.zollernalbkreis.de/
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25.11.2024, 19 Uhr im Bali-Kino, Eintritt 7,00€ mit An-

wesenheit des Fachberatungsteams und Möglichkeiten 

des Austauschs. Als Vater, der seinen Kindern eigentlich 

liebevoll begegnen will, fragt sich der Regisseur Domenik 

Schuster in seinem zweiten Film, weshalb er sich im Alltag 

mit den Kindern immer wieder in eine Art Erziehungsau-

tomat zu verwandeln scheint, der die Kinder unter Druck 

setzt, Drohungen ausspricht und Angst erzeugt, um ein be-

stimmtes Verhalten zu ändern. Weitere Filmvorführungen 

sind am Mittwoch, den 27.11.2024,17:30 Uhr und 19:30 

Uhr. 

 

Online-Veranstaltungsreihe „Digitalisierung im Ge-

sundheitswesen“ 

Die vom Volkshochschulverband 

Baden-Württemberg und Landes-

medienzentrum Baden-Württem-

berg organisierten Impulsvorträge 

thematisieren einmal im Monat 

Neuerungen im digitalen Gesund-

heitswesen. Es sind folgende Themen geplant: 

1. 18. Dezember EPa+ E-Rezept – Alles was 

Sie wissen müssen 

2. Andreas Lenz, Vorstandsvorsitzender BKK 

Pfalz 

 

Einmal monatlich von 18:00 – 19:30 Uhr 

Die Teilnahme an einem Online-Vortrag ist kostenfrei und 

ohne Anmeldung möglich. Der jeweilige Veranstaltungs-

link ist auf der Homepage des Volkshochschulverbands 

Baden-Württemberg (https://www.vhs-bw.de/projekte/ge-

sund-und-digital-im-laendlichen-raum/#vortragsreihe) zu 

finden oder einfach den QR-Code abscannen. 

Teilnehmende benötigen ein Gerät mit Inter-

netanschluss, z.B. Handy, Laptop oder Tab-

let. 

Die Online-Vortragsreihe findet im Rahmen des Projektes 

gesund und digital im Ländlichen Raum statt. Das Projekt 

informiert ältere Menschen und Interessierte über digitale 

Anwendungen und Dienstleistungen insbesondere im Ge-

sundheitswesen. Es klärt auf, unterstützt bei einem souve-

ränen Umgang mit dem Internet und hilft die Selbstversor-

gung im ländlichen Raum zu verbessern. 

gesund und digital im Ländlichen Raum wird vom Minis-

terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-

schutz Baden-Württemberg im Rahmen des Kabinettsaus-

schusses Ländlicher Raum gefördert. Die Gesamtkoordi-

nation erfolgt über die Landesanstalt für Kommunikation 

Baden-Württemberg (LFK). 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ge-

sundunddigital.de oder 0711 66 99 126. 

 

 

 

 

Sportverein Zimmern unter der Burg 

Funktionelles Gesundheitstraining 

Montag:    19.30 - 21.00 Uhr 

Alle die sich auf die nächste Skisaison vorbereiten möch-

ten, sind herzlich eingeladen. 

      Männer-Gesundheitstraining 

Dienstag:  9.30 -10.30 Uhr 

      Seniorengymnastik mit Gisela Rau 

      Neueinsteiger jeder Zeit willkommen 

Mittwoch:  18.30 – 20.00 Uhr 

      Gesundheitsgymnastik mit Gisela Rau 

Mittwoch:  20.00 - 21.15 Uhr 

    Tanz dich Fit   ZUMBA   mit Petra Schatz 

    Tanz und Fitness auf lateinamerikanische 

    Rhythmen    Einstieg jeder Zeit möglich 

Donnerstag: 19.00 – 21.00 Uhr Tischtennis 

19.30 Uhr bis 21.30 Badminton 

 

 

 

Musikverein Zimmern u.d. Burg 
 

 

Der Musikverein möchte Sie über das diesjährige Vorspiel der Jungmusiker am Sonntag, den 

24.11.2024 informieren.  

Dieses Jahr werden wir wieder ein Vorspielfrühstück veranstalten.  

Dabei ist das Buffet ab 9:30 Uhr geöffnet. 

Neben leckerem Frühstück und gemütlichem Beisammensein, dürfen unsere Jüngsten ihr Können auf 

der Bühne präsentieren. Beginn der Vorträge ab 10:30 Uhr.  

Als Highlight wird die Jugendkapelle eigens einstudierte und unterhaltsame Stücke vortragen. 

 

Im Anschluss laden wir Interessierte (Kinder ab 8 Jahren,   

Jugendliche und Erwachsene) zu einer Instrumentalvorstellung ein. 

Es wird bei genügend Interessenten ein neuer Instrumentalkurs angeboten, sowie ein Blockflöten-

kurs für Kinder ab der 1. Klasse. 

 

Bei Fragen vorab zu den Kursen, einfach kurz Kontakt aufnehmen. 

Jörg Hermes – 07427/91220 – joeherme@web.de 

 

Der Musikverein freut sich schon im Voraus auf Ihr Kommen!    
 

 

Vereinsnachrichten 

https://www.vhs-bw.de/projekte/gesund-und-digital-im-laendlichen-raum/#vortragsreihe
https://www.vhs-bw.de/projekte/gesund-und-digital-im-laendlichen-raum/#vortragsreihe
http://www.gesundunddigital.de/
http://www.gesundunddigital.de/
mailto:joeherme@web.de
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Pfarramt Schömberg,    Tel. 2509, Fax: 6156 

E-mail     pfarramt.schoemberg@drs.de 

Internet: www.stadtkirche-schoemberg.de 

Öffnungszeiten 

Montag u. Dienstag               08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

Mittwoch                              14:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Donnerstag u. Freitag            08:00 Uhr – 12:00 Uhr 

http://jakobus-kirche-zimmern.de 

Gottesdienstordnung 

Sonntag,24.11. Christkönigsonntag 

Wir verweisen auf die Gottesdienste  

der Nachbargemeinden 

Samstag,30.11. Erster Advent 

19:00  Uhr Vorabendmesse 

Sonntag,08.12. Zweiter Advent 

Wir verweisen auf die Gottesdienste  

der Nachbargemeinden 

Donnerstag,12.12.  

19:00 Uhr Roratemesse 

Sonntag,15.12. Dritter Advent 

09:00 Uhr Hl. Messe Kollekte - Silbersonntag 

Ministranten:  
 

Sankt Martin  

Mit der Bewirtung am Sankt Martins-Umzug konnten wir 

durch Ihre Unterstützung einen Gewinn in Höhe von 

387,95 Euro erzielen. Dieser Betrag wurde von uns an die 

Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald über-

wiesen.  

Vielen Dank an dieser Stelle an alle Besucher.  

Der Kirchengemeinderat 
 

 

 
Im Trauerfall 

wenden sie sich bitte an Diakon Stephan Drobny   

Tel. Tel. 0178 5645033  

AKTUELLES, einen IMPULS und weitere Gottesdienste 

finden Sie unter www.stadtkirche –schoemberg.de 
 

Samstag,23.11.24 Christkönigsonntag 

14:00 Uhr Firmung der Jugendlichen aus  

Dotternhausen, Dormettingen und Dautmergen  

in der Stadtkirche Schömberg 

16:00 Uhr Firmung der Jugendlichen aus Hausen, 

Ratshausen, Weilen und Zimmern in der Stadtkirche 

Schömberg 

19:00 Uhr  Vorabendmesse in Schörzingen 

 

Sonntag,24.11.24  Christkönigsonntag 

09:00 Uhr Hl. Messe in Ratshausen und Hausen 

09:00 Uhr Firmung der Jugendlichen aus  

Schörzingen und Schömberg in der Stadtkirche Schömberg 

11:00 Uhr  Firmung der Jugendlichen  

aus Schömberg in der Stadtkirche Schömberg 

10:30 Uhr  Hl. Messe in Weilen und Dautmergen 

Mittwoch,27.11.24  

18:30 Uhr Eucharistische Anbetung in Schömberg 

19:00 Uhr Abendmesse in Schömberg  

   und Ratshausen 
 

 

                          Firmung 2024 

                                    Zweiundachtzig Jugendliche aus 

                                    unserer Seelsorgeeinheit  

                                   Oberes Schlichemtal werden am  

                                   23. und 24.November in der  

                                   Stadtkirche Schömberg von  

                                   Weihbischof Thomas Maria Renz 

                                   gefirmt. Die Gottesdienste werden 

                                   musikalisch von der Band Tibi Deo 

umrahmt. 

Vielerorts lassen sich heute nur noch etwa die Hälfte der 

Jugendlichen firmen. Wir dürfen froh darüber sein, dass es 

in unseren Gemeinden anders ist! Die Jungen und Mäd-

chen der achten und neunten Klassen wurden auf die Fir-

mung von Diakon Stephan Drobny in einem Wochenend-

kurs auf der Liebfrauenhöhe und im Kloster Heiligen-

bronn, vorbereitet.   

Zur Firmvorbereitung gehörte auch ein Versöhnungsnach-

mittag und die Firmbeichte. 

Das Wort „Firmung“ kommt vom lateinischen „firmare“ 

und heißt übersetzt Stärkung, Festigung. Wir hoffen, dass 

der Geist Gottes bei unseren Jugendlichen ein offenes, 

gläubiges Herz vorfindet und ihnen alle Gaben und Gna-

den, die das Firmsakrament enthält, mitteilen kann. – Mö-

gen sie innerlich stark und gefestigt sein, damit sie den An-

forderungen einer ungewissen Zukunft gut gewappnet ent-

gegengehen können. Seien wir ihnen weiterhin Wegbeglei-

ter, Ansprechpartner und Vorbilder im Glauben. 
 

                                      Vorankündigung Orgel  

                                      und Gesang im Advent 

 

                                       Die Orgel in der Stadtkirche  

                                       St. Petrus und Paulus in  

                                       Schömberg hat bei sehr vielen  

                                       regionalen Organisten einen  

                                       hervorragenden Ruf als sehr  

                                       vielseitige und mit einem  

                                       enormen Klangvolumen  

                                       ausgestattete „Königin der  

                                        Instrumente“. 

Am Donnerstag, 05. Dezember 2024 von 17.30 – 19.00 

Uhr soll die Orgel im Rahmen einer offenen Probe von 

dem Organisten Stefan Segalotto ihrem Ruf gerecht wer-

den. Es kommen Werke aus verschiedenen Musikepochen 

zum Vortrag, sowohl aufführungsreif als auch unvollen-

dete Musikstücke. Herr Segalotto hat mit ähnlichen Veran-

staltungen in anderen Kirchen des Dekanats Balingen be-

reits sehr gute Erfahrungen gesammelt und somit auch ei-

nen nachhaltigen Beitrag zum Erhalt der Kirchenmusik ge-

leistet. 

Katholische 

Kirchengemeinde 

St. Jakobus  

Zimmern u.d.B. 

 

Kirchen 

mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
http://jakobus-kirche-zimmern.de/Startseite
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Alle Interessierten sind bei freiem Eintritt herzlich zu die-

ser außergewöhnlichen ungezwungenen Veranstaltung 

eingeladen. Dem Besucher bleibt es selbstverständlich 

überlassen, ob er die Werke in den Bankreihen des Haupt-

kirchenraumes oder auf der Empore auf sich wirken lassen 

möchte und dabei die Probesituation von Herrn Stefan 

Segalotto aus nächster Nähe erleben möchte. 

Passend zur Adventszeit kommen auch adventliche und 

weihnachtliche Lieder zur Aufführung wobei alle Teilneh-

mer ganz herzlich zum Mitsingen eingeladen sind. Gesang 

ist bekanntlich Balsam für die Seele und bringt auch etwas 

Licht in die dunkle Jahreszeit. 
 

Gottesdienste auf dem Palmbühl 

Montag, Donnerstag und Freitag um 09:00 Uhr  

im Pilgerstüble 
 

Wichtige Information: 

Aufgrund der dringend erforderlichen Sanierung des Da-

ches der Wallfahrtskirche muss die Kirche ab Mitte No-

vember geschlossen werden. Der Zugang zu den Heiligtü-

mern ist weiterhin möglich. Die Werktagsgottesdienste, in 

der Regel am Montag, Donnerstag und Freitag um 9 Uhr, 

finden im Pilgerstüble statt. 

Auch die bekannte Weihnachtskrippe im Altarraum muss 

dieses Jahr entfallen. Eine kleinere Weihnachtskrippe im 

Freien ist in Planung. 

Wir hoffen, dass zum Beginn der Wallfahrtssaison im Mai 

die Kirche wieder offen ist! 
 

Veranstaltungen auf dem Palmbühl 

Vorankündigung: Adventssingen 

Am dritten und vierten Adventssonntag findet wieder das 

Adventssingen bei der Palmbühlkirche statt. Am 15. De-

zember freuen wir uns auf Dekanatskirchenmusikerin The-

resa Hinz, am 22. Dezember erwarten wir Kirchenmusik-

direktor Rudolf Hendel aus Truchtelfingen. Beginn ist je-

weils um 16.00 Uhr. Da die Kirche nicht benutzt werden 

kann, findet das Adventssingen auch bei schlechtem Wet-

ter im Freien statt. 

Nach dem Singen gibt es bei Punsch und Gebäck die Mög-

lichkeit zum gemütlichen Beisammensein. 
 

 
 

Evang. Gemeindebüro Täbingen, Im Oberland 9,  

72348 Rosenfeld-Täbingen, Tel. (07427) 3294,  

Telefon  (07427) 3294     Fax   (07427) 914913 

Gemeindebüro Mo.  9.30 – 12.00 Uhr 

Do 14.00 – 16.30 Uhr 

E-Mail: bettina.huonker@elkw.de 

Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 

Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  

Telefon  07433/ 4210 

E-Mail  stefan.kroeger@elkw.de 

1. Vorsitzender  Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 

Telefon (07427) 8672  

E-Mail axel.maerklin@t-online.de 
 

Gottesdienste 

 

Samstag, 23. November 2024 

09:30 Uhr Konfi-Spezial im Gemeindehaus  

Sonntag, 24. November 2024 22. Ewigkeitssonntag  

09.00 Uhr Gottesdienst zum Gedenken der Verstor-

benen mit Pfarrer Stefan Kröger und dem 

Kirchenchor 

10.00 Uhr Gottesdienst in Endingen mit Pfarrer Dr. 

Martin Brändl  

10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Ste-

fan Kröger 

Montag, 25. November 2024 

19.00 Uhr öffentliche Sitzung des Kirchengemein-

derates im Pfarrsaal 

Sonntag, 01. Dezember 2024 1. Advent 

09.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 

und dem Posaunenchor  

10.00 Uhr  SUZ-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Martin 

Brändl in Endingen mit Taufe  

10.15 Uhr Gottesdienst in Erzingen mit Pfarrer Ste-

fan Kröger und der „Rasselbande“ 

Um 9.00 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Vorläuten. Um 

10.00/10.15 Uhr wird nachgeläutet.  

 

Hinweise: 

Kinderkirche 

Unsere Kinderkirche findet meistens im 2-wöchigen 

Rhythmus Sonntag vormittags 10.00 Uhr im Gemeinde-

haus statt. Für nähere Informationen und Termine dürft ihr 

Euch gerne bei Sarah Hölle per Whats-App oder telefo-

nisch melden. Tel. 0176-99639083. 

Gottesdienste 

* die mit Sternchen gezeichneten Gottesdienste stehen als 

Stream zur Verfügung (You-Tube-Kanäle unserer Kir-

chengemeinden): 

Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 

„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft 

„2 Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 

29 23 33. 

 

Bei Spenden an die Kirchengemeinde bitte den Ort und den 

Zweck angeben.  

Spendenkonto:  Gesamtkirchengemeinde Steinach-

Schlichemtal  

IBAN: DE 21 6416 3225 0429 0890 07, 

 BIC: GENODES 1VHZ 

 

 

 

 

 
 

Open PMHS 

Interesse an einer Ausbildung in  

einem technischen Beruf? 

Am Freitag, 29. November 2024 bieten wir  

von 14 bis 17 Uhr Führungen  

durch die Werkstätten aller Ausbildungsberufe an:  

von Bau-, Holz- und Farbtechnik, über Kfz-, Metall- und 

Elektrotechnik bis zu Fachinformatik und Textiltechnik. 

Weitere Informationen unter www.gsz-zak.de 

 
Evangelische 

Kirchengemeinde 

Täbingen 

Dautmergen 

Zimmern u.d.Burg 
Schulen 

mailto:bettina.huonker@elkw.de
http://www.gsz-zak.de/
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Aktualisierter Ratgeber rund um Kauf und Erbschaft 

von Immobilien ab sofort online 

Überarbeiteter Leitfaden bietet Tipps zu Finanzierung, 

Sanierung und rechtlichen Fragen 

Zukunft Altbau hat die Informations-Webseite umfas-

send überarbeitet. 

Wer ein Haus erbt oder eine Bestandsimmobilie kaufen 

möchte, steht vor vielen Fragen. Erben möchten unter an-

derem herausfinden, ob das Haus mit Schulden belastet ist. 

Kaufinteressierte dagegen müssen sich Gedanken darüber 

machen, wie viel Kapital sie für die Finanzierung benöti-

gen und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. 

Wertvolle Tipps rund um den Nachlass und Hauskauf fin-

den Erben, Käuferinnen und Käufer kostenlos auf der jetzt 

aktualisierten Informationswebseite www.haus-kaufen-er-

ben.de. Das firmenneutrale Informationsprogramm Zu-

kunft Altbau hat die Seite erstellt und überarbeitet. Es wird 

vom Umweltministerium Baden-Württemberg gefördert.  

Fragen beantwortet das Team von Zukunft Altbau kosten-

frei am Beratungstelefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis 

Freitag von 9 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an beratungs-

telefon@zukunftaltbau.de. 

Erklärt wird in dem digitalen Leitfaden auch, wie wichtig 

der energetische Zustand der Immobilie ist, denn Gebäude 

in Baden-Württemberg sollen bis 2040 klimaneutral wer-

den. Es besteht sogar eine energetische Nachrüstpflicht wie 

die Dämmung von Heizungs- und Warmwasserleitungen 

in unbeheizten Räumen sowie der obersten Geschossde-

cke. Diese Pflichten gelten auch für Erben und Käufer von 

Wohngebäuden. Mögliche Kosten, die durch solch eine 

Sanierung entstehen, sollten Rechtsnachfolger und Immo-

bilienkauf-Interessierte unbedingt mitbedenken, um uner-

wartete Mehrkosten zu vermeiden, so die Expertinnen und 

Experten von Zukunft Altbau. 

Die wichtigsten Fragen beantwortet 

„In welchem Zustand ist das Haus?“ „Behörden, Formu-

lare, Zuschüsse – wo erhalte ich Hilfe?“ „Wie finanziere 

ich das Haus?“ All diese Fragen und viele mehr werden auf 

der Webseite „Haus Kaufen Erben“ ausführlich beantwor-

tet. Zunächst kurz und kompakt; wer mehr in die Tiefe ge-

hen möchte, bekommt auf einer weiteren Ebene detaillier-

tere Informationen. 

Der Clou: Interessierte können hier einzelne Kapitel, die 

sie besonders interessieren, zu einer eigenen Merkliste hin-

zufügen und individuelle Notizen ergänzen. Außerdem be-

steht die Möglichkeit, Immobilienobjekte zu hinterlegen. 

Diese individuellen Funktionen können Erben oder Kauf-

interessierte ohne persönliche Anmeldung und Login nut-

zen. Die Handhabung ist einfach: Wer seine Inhalte noch 

einmal aufrufen oder mit anderen teilen möchte, kann dies 

über einen automatisch generierten, individuellen Link tun. 

Man kann ihn per E-Mail oder Kurznachrichtendienst ent-

weder an sich selbst schicken oder mit anderen teilen. 

Wichtige Begriffe gut verständlich erklärt 

Beim Erben oder Erwerben einer Bestandsimmobilie tau-

chen viele neue Begriffe und Sachverhalte auf. Auch hier 

schaffen die Fachleute von Zukunft Altbau Klarheit, indem 

sie diese verständlich erklären – von Bodenrichtwert über 

Grunderwerbsteuer bis hin zur Freistellungsbescheini-

gung.  

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von 

Wohnhäusern gibt es auf www.zukunftaltbau.de 

sonstiges 

www.haus-kaufen-erben.de
www.haus-kaufen-erben.de
mailto:beratungstelefon@zukunftaltbau.de
mailto:beratungstelefon@zukunftaltbau.de
www.zukunftaltbau.de


...Amtsblatt Zimmern u.d.B. Nr. 47/2024 vom 21.11.2024           Seite 10 

 

 
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Zollernalb e.V. 

Die DRK-Reisebegleiter laden am Freitag, 06.12.2024 

zur Tagesreise „Barocker Weihnachtsmarkt Ludwigsburg“ 

ein. Die adventliche Tagesreise führt nach Ludwigsburg 

zum Weihnachtsmarkt, der fast keinen Wunsch unerfüllt 

lässt. Die festlich geschmückte und weihnachtliche Be-

leuchtung lockt ca. 160 Aussteller mit feinen Köstlichkei-

ten und weihnachtlichen Angeboten zum Bummeln ein, 

während über dem barocken Marktplatz die leuchtenden 

Engel ihre funkelnden Flügel ausbreiten. 

Die Reiselustigen werden selbstverständlich von unseren 

versierten, ehrenamtlichen DRK-Reisebegleiter/-innen be-

treut. Auch Nichtmitglieder des DRK dürfen sehr gerne 

teilnehmen. Reiseprospekt anfordern und nähere Informa-

tionen gerne über DRK-Kreisverband Zollernalb e.V., Frau 

Elvira Brünle unter Telefon 07433 9099843. 

Erste-Hilfe-Kurse – natürlich beim DRK!  Ersthelfer 

können Leben retten! 

Jeder kann helfen – und das Helfen lernen, auch ohne Vor-

kenntnisse. Kurse und Termine finden Sie unter www.drk-

zollernalb.de. Telefonische Anmeldung unter 07433 / 90 

99 99 oder kursanmeldung@drk-zollernalb.de 

Sicherheit zu Hause: der DRK-Hausnotruf. Der Haus-

notruf hat sich seit über 30 Jahren im Alltag und bei Not-

fällen bewährt und ist seit 2005 zertifiziert durch den TÜV 

Süd. Besonders für alleinstehende ältere Menschen bietet 

der Notruf Sicherheit. Er kann Angehörige entlasten und 

dazu beitragen, dass ältere Menschen länger in ihren eige-

nen vier Wänden leben können. Weitere Informationen er-

halten Sie unter Tel. 07433 / 90 99 55 oder per E-Mail: 

hausnotruf@drk-zollernalb.de. 

Telefonnummer 07433 / 19222 für den Krankentrans-

port. Wir bringen Patienten sicher ans Ziel: zum Arzt, ins 

Pflegeheim oder ins Krankenhaus. Krankentransporte sind 

zum Beispiel notwendig, wenn jemand krank, verletzt oder 

eine anderweitige Hilfsbedürftigkeit besteht, aber kein 

Notfallpatient ist. Unsere Patienten können sich stets da-

rauf verlassen, dass sie von Fachkräften medizinisch be-

treut und in speziellen Krankentransport-Fahrzeugen ge-

fahren werden. Um einen Krankentransport zu bestellen, 

wählen Sie unsere Rufnummer 07433 / 19222. Wir freuen 

uns auf Ihren Anruf. Die Notrufnummer 112 ist für medi-

zinische Notfälle oder den Ruf der Feuerwehr vorbehalten.  

 

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Programm 

für Gesundheit, Sport, Familie, Kinder, Bildung und 

Kreativität. Für die ganze Familie – unabhängig von 

Konfession und Herkunft. Wir freuen uns über Ihr Inte-

resse. 

Geschichten aus der Geschichte der Stadt Balingen 

Stadtführung am Sonntag, 01. Dezember, 14-15.30 Uhr. 

Brunnen bei der Stadtkirche, Balingen. Leitung: Frau Gab-

riele Seifert, ehrenamtliche Stadtführerin. Keine Anmel-

dung notwendig. 

Frauen-f-l-u-g: Tief im Grunde meiner Seele liegt ein 

wunderbarer Schatz …. Das ist mein Singen! 

Abend zum Mitsingen und Lauschen am Montag, 09. De-

zember, 19 Uhr. OHNE ANMELDUNG. Kath. Gemeinde-

haus, Balingen. Leitung: Frau Julie Voelter, Weltliedersin-

gen Balingen. 

Online-Meditation: Stille – Lauschen – Präsenz 

Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr. Leitung: Frau Ingrid Ma-

hageeta Münnich, Dipl. Päd., Heilpraktikerin, Magister der 

Philosophie. 

Trauerkurs: Trauer – Hoffnung – Leben (ein Termin 

pro Monat) 

Kurs montags, 13.01./10.02./10.03./07.04., 18-19.30 Uhr. 

Kath. Gemeindehaus, Balingen. Leitung: Frau Anita Ar-

besser, zertifizierte Trauerbegleiterin. 

Wie wollen Sie ins neue Jahr 2025 starten? 

Mit mehr Entspannung? 

Mit mehr Bewegung?  

Walking/Nordic Walking – montags ab 13.01., 9 Uhr, He-

selwangen 

Qi Gong – montags ab 13.01., 19.15 Uhr, Balingen 

Meditation Online – dienstags ab 14.01., 20 Uhr 

Yoga auf dem Stuhl – dienstags, ab 14.01., 9 Uhr, Geislin-

gen 

Sacred Dance – mittwochs, ab 15.01., 18 Uhr, Balingen 

Atemgymnastik – donnerstags, ab 16.01., 19.30 Uhr, Geis-

lingen 

Yin Yoga Online – freitags, ab 24.01., 20 Uhr 

Anmeldung und weitere Infos: www.keb-zak.de Tel.: 

07433/90110-30, E-Mail: info@keb-zak.de 
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